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Das Sicherheitsgewerbe hat sichinden
letzten Jahren stabil entwickelt. Die
Zahl derindiesemGewerbetätigenMit-
arbeiter ist von 2006 bis 2012 von
171.000auf180.000, alsoum5,3%, ange-
stiegen. Damit ist entgegen einem
früher einmal ideologisch gefärbten
Kampfbegriff keine bewaffnete Privat-
armee entstanden, aber ein beachtli-
cher Wirtschaftsfaktor, der die Sicher-
heitsbedürfnissevonTausendenUnter-
nehmen und Millionen Bürgern erfüllt
undeinenbeachtlichenBeitragzursta-
bilen Sicherheitslage in Deutschland
leistet. I mgleichen Zeitraumvon 2006
bis 2012ist der Umsatz umca. 19%auf
ca. 5 MilliardenEuro angewachsen. Die
Qualifizierungsmöglichkeiten haben
tendenziell zugenommen.

Wie sichaus derjüngsten WIK-Sicher-
heits-Enquête ergibt, ist nach Ansicht
der befragten Experten für Unterneh-
menssicherheit das Outsourcing von
einzelnen Sicherheitsfunktionen in-
zwischen sehr verbreitet und wird
künftig weiterhin zunehmen. Das gilt
insbesondere für die Sicherheitstech-
nik, den Brandschutz und den Betrieb
der Alarm- und Notrufzentralen. Der
Ansturman Billiglohnkräften aus Ost-
europa hat sichin engen Grenzen ge-
halten, trotz der Einführung des Min-
destlohnes. Das Ansehen des Sicher-

heitsgewerbes bei Politikern und auch
bei derPolizeiist seit denerfolgreichen
Einsätzen während der Fußball- WM
2006 gewachsen und gipfelt in der Be-
wertung des Sicherheitsgewerbes als
Teil dernationalenSicherheitsarchitek-
turindemvonderIMKerarbeitetenPro-
grammderInnerenSicherheit.

Mindestlohn
Zu dieser positiven Lageentwicklung
hat auch die Einführung des Mindest-
lohnesfürgeringqualifizierteTätigkei-
tenimSicherheitsgewerbebeigetragen.
Er hat bei vielenBeschäftigtendie Ein-
kommensverhältnisse stabilisiert. In
manchen Regionen war es bis dahin
kaummöglich, mit demBilliglohneine
Familie zu ernähren. Der Mindestlohn
hat zur größerenZufriedenheit der Be-
schäftigten beigetragen, die Bindung
zum Unternehmen gestärkt und die
Leistungsbereitschaft gesteigert. Die
Mindestlohnbestimmungen werden
weitgehend eingehalten. Jedenfalls er-
gibt sichaus der Statistik des Bundes-
ministerium der Finanzen, dass die
Sondereinheit des Zoll „Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit“(FKS) 2012insgesamt
1.924Betriebe des Sicherheitsgewerbes
überprüft und dabei 1.245 „schwarze
Schafe“ entdeckt hat. DieVerdächtigen-
quote von6,4%entspricht demDurch-
schnitt aller Kontrollen, diesichaufdie
Bauwirtschaft, das Gebäudereinigungs-
gewerbe und die Abfallwirtschaft kon-
zentriert hat. Wichtig ist allerdings
auch die Sicherstellung von Transpa-
renz bei der Mindestlohnberechnung.
Vorallemdarfdie Mindestlohnregelung
für weniger qualifizierte Tätigkeiten
nicht dadurchpervertiert werden, dass
siesichbei Ausschreibungenzumgene-

rellen Maßstabfür die Errechnung des
wirtschaftlichsten Preises entwickelt.
Dieses Risiko würde bei der bran-
chenübergreifenden Einführung eines
allgemeinen gesetzlichen Mindestloh-
neserheblicherhöht werden, insbeson-
dere bei der Vergabe vonAufträgender
öffentlichenHand, derenknappe Haus-
haltsmittel eine solche Tendenz nahe-
legenundfördern. Sie würde dazufüh-
ren, dassdasSicherheitsgewerbediefür
anspruchsvolle Tätigkeiten erforderli-
chenQualifikationender Beschäftigten
und die infrastrukturellen Vorausset-
zungenfür qualitativ hochwertige und
entsprechend anspruchsvolle Leistun-

Mindestlohn undZertifizierungi mSicherheitsgewerbe:

Mindestlohn darf nicht
qualitätsmindernd wirkenDieLagedes Sicherheitsgewerbesist stabil. Der 2011 eingeführte Mindestlohnfür einfacheTätigkeiten

hat sichinsgesamt bewährt. Derlatenten Gefahr, dass ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohnzum
generellen Maßstabauch bei der Vergabevonanspruchsvollen Leistungen wird, muss durch dievon der
Innenministerkonferenz(IMK) geforderteZertifizierungals Voraussetzungfür die Wahrnehmungfür die
öffentlicheSicherheit wichtiger Funktionen begegnet werden.

Von ManfredBuhl,
Berlin

v

Securitas Luftsicherheitsassistent währendder Vorfeld-
kontrolle amFlughafen Berlin-Tegel

Bilder: ©Securitas Deutschland



©SecuMedia Verlags-GmbH· D-55205Ingelhei m· WIKSpecial Juni 2013

Sicherheitsdienstleistung

10

gen nicht mehr finanzieren kann. Die
seit über einemJahrzehnt andauernde
Qualifizierungsoffensive würde ins
Stocken geraten. Die Qualität der Si-
cherheitsdienstleistungen würde ab-
sinkenundihre OptimierungdurchSi-
cherheitstechnik auf dem neuesten
Entwicklungsstand auf der Grundlage
dererzwungenenDumpingpreisgestal-
tungnicht mehr möglichsein.

Zertifizierung
Umso wichtigerist die vonderIMK mit
derBewertungdesSicherheitsgewerbes
alsTeil dernationalenSicherheitsarchi-
tekturverknüpfteForderungderZertifi-
zierung von Sicherheitsunternehmen
als Voraussetzung für die Wahrneh-
mung von Tätigkeiten mit erheblicher
Bedeutung für die öffentliche Sicher-
heit. DassdieseForderungausdemJahr
2009 bis heute nicht umgesetzt werden
konnte, ist schwerverständlich.

DieAbgrenzungderFunktionsbereiche,
die eine Zertifizierungerfordern, muss
eindeutigundsachgerechtsein. Daeine
verpflichtende Zertifizierung das
Grundrecht der Berufsfreiheit be-
schränkt, ist dies schon verfassungs-
rechtlichgeboten. Sachgerechtundver-
hältnismäßig erscheint eine Zertifizie-
rung, wenn:
�die zuschützendenRechtsgüter ein
hohes MaßanZuverlässigkeit erfor-
derlich machen,

�anspruchsvolle Tätigkeiten im öf-
fentlichen Raumoder zumSchutz
klar definierter kritischer Infra-
struktureneinebesonderefachliche
Qualifikationerfordern,

�die Verknüpfung mit dempolizeili-
chenEinsatz ein hohes Maßan Zu-

verlässigkeit undangemessene Res-
sourcenvoraussetzt.

Die vomArbeitskreis II der IMKeinge-
setzte gemeinsame Projektgruppe hat
besondere Anforderungen als Zertifi-
zierungsvoraussetzung für den Veran-
staltungsschutz, Sicherungsaufgaben
auf Verkehrsflughäfen, den Siche-
rungs- und Fahrkartenkontrolldienst
imÖPV, die Bewachung und Zugangs-
kontrolle für Einrichtungen kritischer
Infrastrukturenerarbeitet. Diese Funk-
tionsbereiche dürften den zuvor skiz-
zierten Abgrenzungskriterien grund-
sätzlich entsprechen. Die von der Pro-
jektgruppe als allgemeine und für die
einzelnenFunktionsbereiche besonde-
re Anforderungen definierten einzel-
nenZertifizierungskriteriensindunter
den rechtlich gebotenen Aspekten der
Erfüllbarkeit im Zertifizierungszeit-
punkt, derVerhältnismäßigkeit undder
Kontrollierbarkeitteilweisesicher noch
diskussionsbedürftig. DerBDSWhatam
25. Oktober 2012 zumAbschlussbericht
der Projektgruppe kritischStellungge-
nommen. Der DIHKhatineinemPositi-
onspapier vom28. November 2012 lei-
der eine verpflichtende Zertifizierung
schon wegender Zertifizierungskosten
undweil mehrSicherheitdadurchnicht
garantiert werde, gänzlichabgelehnt.

Gesetzliche Verankerung
Das Zertifizierungsverfahren konnte
bisher vor allemdeshalb nicht in Kraft
gesetzt werden, weil vonwirtschaftsmi-
nisteriellerSeitegegeneinegesetzliche
Verankerungverfassungsrechtliche Be-
denkenaufgrundder grundrechtlichen
Berufsfreiheit erhoben werden. Diese
Bedenken erscheinen nicht begründet,

weil die Zertifizierungspflicht nicht die
Berufswahlbeschränkt, sondernnurdie
WahrnehmungbestimmterTätigkeiten
–also die Berufsausübung–regelnsoll.
Dies ist nachder ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts
zulässig, soweit vernünftige Erwägun-
gen des Gemeinwohls es zweckmäßig
erscheinenlassen.

Für anspruchsvolle undsensible Tätig-
keiten wie denSchutz kritischerInfra-
strukturen die Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit in einemverpflichten-
den Zertifizierungsverfahren zu prü-
fen, entspricht sicher vernünftigen Er-
wägungendes Gemeinwohls, wenndie
zuvor genannten Voraussetzungen
berücksichtigt werden. Ohne eine ge-
setzliche Verankerung kannimVerga-
beverfahrendasErforderniseinerZerti-
fizierung nicht durchgesetzt werden.
Dafür bietet sich ein neuer § 32 GewO
an, nachdemimneuen § 31 GewOdie
Zulassung von Sicherheitsunterneh-
menzumSchutzvonSchiffen, dieunter
deutscher Flagge fahren, vor Pirate-
rieangriffen geregelt worden ist. Die
Zertifizierungspflichtkannaberauchin
einemeigenen Gesetz der privaten Si-
cherheit normiert werden. Dies hätte
denVorteil, dass in einemsolchen Ge-
setz die Verpflichtung auch auf die
Wahrnehmungder Sicherheitsfunktio-
nen durch eigene Kräfte eines nicht
demGewerberecht unterliegenden Un-
ternehmens ausgedehnt werdenkönn-
te. DiesesGesetzderprivatenSicherheit
sollte zudem§ 34a GewOablösen und
die Barriere für den Einstiegin das Si-
cherheitsgewerbe über den Unterrich-
tungsnachweis hinaus angemessener-
höhen. Gleichzeitig könntein demGe-
setz das Verfahren der Zuverlässig-
keitsprüfung vor Aufnahme der Be-
schäftigung im Sicherheitsgewerbe
durch eine stärkere Berücksichtigung
der Interessen des Sicherheitsunter-
nehmens optimiert werden, das die zu
überprüfenden Bewerber einstellen
möchte.
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